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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 13. Juli 1988

2149. Amtlicher Quartierplan (Restgenehmigung)

Mit Beschluss Nr. 302/1987 genehmigte der Regierungsrat den Be-
scuffister vom 24. September 1985 betreffend
die Festsetzung des amtlichen Quartierplans Bühlen in Riedikon. Dabei
wurde die Grenzziehung entlang der Riedikerstrasse S-4 im Bereich der
Grundstücke Kat.-Nrn. 558 und 700 von der Genehmigung ausgenom-
men.

Am 18. November 1987 hat die Baurekurskommission III des Kan-
tons Zürich entschieden, dass die Festlegung des Landabzugs vom
Grundstück Kat.-Nr. 558 (Eigentümer R. Linggi) für den Ausbau der
Riedikerstrasse S-4 aufgehoben wird. Das kantonale Tiefbauamt hat die
Entschädigung für dieses ausgeschiedene Land bereits auf die Stadt-
kasse Uster einbezahlt, damit der Geldausgleich vorgenommen werden
kann. Entsprechend dem Entscheid der Baurekurskommission III muss

diese Landfläche wieder dem Grundstück Kat.-Nr. 558 (neu Kat.-Nr.
1024) zugeteilt werden. Gegenüber der genehmigten Geldausgleichs-
tabelle hat dies zur Folge, dass die Entschädigung im Betrag von Fr. 5640
nicht wie vorgesehen R. Linggi ausbezahlt, sondern dem Kanton wieder
zurückerstattet werden muss.

Mit Beschluss Nr. 238 vom22. März 1988 setzte der Stadtrat Uster die
neue Grenzziehung entlang der Riedikerstrasse im Bereich der Grund-
stücke Kat.-Nrn. 558 und 700 fest. Gemäss Rechtskraftbescheinigung
vom 20. Mai 1988 der Kanzlei der Baurekurskommissionen ist gegen

diesen Beschluss kein Rekurs eingegangen.
Der Restgenehmigung der Quartierplanvorlage Bühlen in Riedikon

steht demzufolge - soweit ersichtlich - nichts entgegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:
L Der Beschluss Nr. 238 des Stadtrates Uster vom 22. Marz 1988 be-

Ltl tr neue çt rzzrenung rm der Kat .-Nrn.LII

558 vom
302/1987 ln

gestützt gemäss

II. Mitteilung an den Stadtrat Uster, 8610 Uster (fïr sich und zuhan-
den der beteiligten Grundeigenttimer, unter Rücksendung von drei Plä-
nen mit Genehmigungsvermerk), sowie an die Direktion der öffent-
lichen Bauten.

Zurich, den 13. Juli 1988

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i.v.
Hirschi

Stadt Uster
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